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Stadt Grevesmühlen

Informationsvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Hauptamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2013-338
öffentlich

17.09.2013
Höft, Inka

Mitteilungen des Stadtpräsidenten
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

23.09.2013 Stadtvertretung Grevesmühlen

Sachverhalt: 

 Bericht des Stadtpräsidenten ( Zeitraum :15.8. bis 15.9. 2013 ) 
Teilnahme : 
20.8. – Hauptausschuss 
22.8. – AG „ Krähensage „ 
23.8. – Eröffnung „ Altes Rathaus „ 
24.8. – Evang. Kirchgemeinde ( Verabschiedung von Pastor Heinrich ) 
30.8. – Dankeparty im Freibad 
31.8. – Fest der Vielfalt in Gadebusch 
31.8. – Dorffest in Wotenitz 
1.9. – Empfang schwedischer Gäste aus Laxaa 
1.9. – Chorkonzert mit den Gästen aus Schweden und heimischen 
Chören 
5.9. – Beratung zum Leseclubraum 
5.9. – Beratung des Bibliotheksbeirates 
15.9. – 70. Geburtstag des Ehem. Bürgermeisters Hrn .Völker

Information zum Einfluss dieser Entscheidung auf Leitbilder 
Leitbild 1 Leitbild 2 Leitbild 3 Leitbild 4 Leitbild 5 Leitbild 6

 

Anlage/n:

      
 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2013-344
öffentlich

17.09.2013
Herr Prahler

Bebauungsplan Nr. 37 "Einzelhandel am Bahnhof"; Informationen 
zum aktuellen Stand und Beschluss über die weitere 
Vorgehensweise
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

23.09.2013 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadtvertretung nimmt den Entwurf des Antwortschreibens der Stadt auf die 
ablehnende Stellungnahme des Ministerium für Energie, Infrastruktur und 
Landesentwicklung M-V vom 09.08.2013 zur Planungsanzeige zustimmend zur Kenntnis 
und beauftragt den Bürgermeister mit der Versendung dieses Antwortschreibens. 

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, im weiteren Verhandlungswege mit dem Ministerium 
die Umsetzbarkeit des Planungsvorhabens „Einzelhandel am Bahnhof“ einzufordern und 
ggf. rechtliche Schritte gegen die vorliegende ablehnende Stellungnahme zur 
Planungsanzeige einzuleiten.

                
 

Sachverhalt: 

Die Stadtvertretung Grevesmühlen fasste in Ihrer Sitzung am 18.02.2013 den 
Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 37 „Einzelhandel am Bahnhof“. 

Planungsziel ist, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines 
Einzelhandels am Bahnhof zu schaffen.

Mit Schreiben vom 17.07.2013 wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 37 beim 
Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V gemäß § 17 
Landesplanungsgesetz angezeigt und nachgefragt, ob sich die Planungsabsichten  den 
Zielen der Raumordnung und Landesplanung anpassen. (siehe auch Anlage 1: 
Planungsanzeige).

Mit der daraufhin eingehenden Landesplanerischen Stellungnahme vom 09.08.2013 teilte 
das Ministerium im Ergebnis mit, dass das geplante Einzelhandelsprojekt am Bahnhof gegen 
einzelne Programmsätze des Landesentwicklungsprogramms 2005 verstoße.  Es wird u.a. 
gerügt, dass die Verlagerung des Verbrauchermarktes aus dem zentralen 
Versorgungsbereich zu einer deutlichen Schieflage zwischen Innenstadt und 
Wohngebietslagen sowie zu einer Gefährdung der Funktionsfähigkeit und Attraktivität der 
Innenstadt führe. (ausführlich siehe Anlage 2).

Daraufhin wurden in einem Gespräch am 12.09.2013 mit der Verfasserin der Stellungnahme 
die unterschiedlichen Auffassungen erörtert. Hierbei wurde kein Konsens erreicht, da die 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 37 elementar der Argumentation der Verfasserin 
widerspricht.  
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Mit dem unter Anlage 4 beigefügten Antwortschreiben sollen die aufgeworfenen Kritikpunkte 
entkräftet werden. Es wird darin verdeutlicht, dass der Markant-Markt – unabhängig von der 
Bauleitplanung am Bahnhof – bis Jahresende seine Nutzung aufgeben wird. Unter 
Bezugnahme auf die 1. Fortschreibung des Einzelhandelsgutachten einschließlich 
Wirkungsanalyse wird weiterhin dargestellt, dass zum einen die Nahversorgung der 
Innenstadt trotz Verlagerung des Markant-Marktes gesichert ist und zum anderen der 
Einzelhandel in der Innenstadt durch das Einzelhandelsvorhaben am Bahnhof nicht 
beeinträchtigt wird. Neben der städtischen Zielsetzung, eine Nahversorgung für den 
südlichen Teilbereich der Stadt zu schaffen, wird wiederum die Größenordnung und die 
Erforderlichkeit der 2.700 m²  Verkaufsfläche erklärt.

Rechtliche Konsequenz:
Gemäß § 1 Absatz 4 Baugesetzbuch sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 
anzupassen. Die Verbindlichen Ziele der Raumordnung können nicht von der Stadt 
Grevesmühlen abgewogen werden. Ein Verstoß gegen die Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung führe - im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens – vielmehr zur 
Unwirksamkeit des Bebauungsplanes.
Dennoch bestehen Rechtsschutzmöglichkeiten für die Stadt: Im Rahmen einer 
Verpflichtungsklage nach § 42 VwGO kann eine negative landesplanerische Stellungnahme 
gerichtlich überprüft werden.
(siehe auch: Anlage 5)

Information zum Einfluss dieser Entscheidung auf Leitbilder:
Leitbild 1: Entwicklung des Bahnhofes und des Bahnhofumfeldes (Schlüsselprojekt)

        
 

 
 

Anlagen:
Anlage 1: Planungsanzeige vom 17.07.2013
Anlage 2: Landesplanerische Stellungnahme vom 09.08.13
Anlage 3: Auszug aus dem Landesraumentwicklungsprogramm 2005
Anlage 4: Entwurf Antwortschreiben vom 16.09.2013
Anlage 5: Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen „Beachtung von Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung im Rahmen der der gemeindlichen Bauleitplanung 
  

      
 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Hausanschrift : Telefon: 0385 588-0 
Schloßstraße 6 – 8 ⋅ 19053 Schwerin Telefax: 0385 588-8099 
 E-Mail: poststelle@em.mv-regierung.de 
 Internet: www.em.regierung-mv.de 

Ministerium für Energie,  
Infrastruktur und Landesentwicklung  

Mecklenburg-Vorpommern 

Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesen twicklung Mecklenburg-Vorpommern, 
19048 Schwerin 

 

nachrichtlich: 
 Landkreis Nordwestmecklenburg 
 AfRLWM 

 
Bebauungsplan Nr. 37 der Stadt Grevesmühlen „Einzel handel am Bahnhof“ 
hier: Landesplanerische Stellungnahme im Sinne § 1 Abs. 4 BauGB (Mitteilung der Ziele 

der Raumordnung und Landesplanung) 
 
1. Planungsziele des angezeigten Bebauungsplanes 

 Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen (Sondergebiet großflächiger 
Einzelhandel im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO) für die Ansiedlung eines Nah-
versorgungszentrums mit einer Verkaufsfläche von 2700 m². Beabsichtigt ist die 
Ansiedlung eines Verbrauchermarktes mit 1500 m² Vfl, eines Lebensmitteldis-
counters (LMD) mit 1000 m² Vfl sowie auf 200 m² Vfl kleinteilige Betriebe des 
Einzelhandels-, Dienstleistungs-und Gastronomiebereiches (als Verbindungszone 
der beiden Lebensmittelanbieter). 

 Darüber hinaus sind 181 Kundenparkplätze und 32 Stellplätze für Pendler Be-
standteil des B-Planes geplant. 

 
2. Landesplanerische Stellungnahme 
 Das Mittelzentrum Grevesmühlen beabsichtigt nördlich des Bahnhofes einen neuen 

Einzelhandelsstandort mit ca. 2700 m² Vfl  zu entwickeln. Der Planungsstandort 
weist eine städtebaulich integrierte Lage auf, liegt jedoch außerhalb der Innenstadt 
und außerhalb eines im Einzelhandelskonzept (beschlossen durch die Stadtvertretung am 

10.06.2013) ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereiches. Die Sortimentsstruktur 
des Einzelhandelsgroßprojektes orientiert auf nahversorgungsrelevante Sortimente 
(Teilmenge der zentrenrelevanten Sortimente gemäß „Grevesmühlener Sortiments-
liste“ des Einzelhandelskonzeptes). In der Planungsanzeige wird darauf hingewie-
sen, dass es sich um die Verlagerung von bestehenden Lebensmittelmärkten han-
delt. Dabei ist eine Verlagerung des Verbrauchermarktes aus dem zentralen Versor-
gungsbereich Innenstadt und eine Verlagerung des Lebensmitteldiscounters aus 
dem Gewerbegebiet (Standort ist ausschließlich auf Autokundenstandort orientiert) beabsichtigt. 

 Grundlage für die landesplanerische Bewertung des geplanten Sondergebietes (§11 
Abs. 3 BauNVO) bilden die Ziele der Raumordnung und Landesplanung, hier die 

 
Stadt Grevesmühlen 
Rathausplatz 1 
23936 Grevesmühlen  

Bearbeiterin: 
Telefon: 

Telefax: 

E-Mail: 
 
Geschäftszeichen: 

Frau Kunkel 
0385 588-8411 
0385 588-8042 
irmtraud.kunkel 
@em.mv-regierung.de 
VIII 410-1 - 502 

Datum: 09. August 2013 
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planungsrelevanten Programmsätze (1), (3), (4), (6), (9), Kapitel 4.3. 2 des Lan-
desentwicklungsprogramms 2005.  

 
zu 4.3.2 (1) 

 Grundsätzlich ist die Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojekten im Sinne des § 
11 Abs. 3 BauNVO dem Mittelzentrum Grevesmühlen funktionsgerecht zugeord-
net.  

zu 4.3.2 (3) 
Einzelhandelsgroßprojekte - unabhängig davon, ob es sich um reine Neuansied-
lungen oder wie in diesem Planungsfall um 2 Verlagerungen mit Flächenerweite-
rungen von unterschiedlichen Standorten handelt – dürfen weder eine verbrau-
chernahe Versorgung der nicht motorisierten Bevölkerung, noch eine ausgewo-
gene und räumlich funktionsteilig orientierte Entwicklung von Versorgungs-
schwerpunkten zwischen Innenstadt, Wohngebietslagen und Standorten in Rand-
lage gefährden.  

 Die Verlagerung des LMD aus dem Gewerbegebiet an den Planungsstandort 
trägt grundsätzlich zu einer Verbesserung der wohngebietsnahen Versorgung 
und zu einer ausgewogenen Nahversorgungsstruktur des Mittelzentrums bei. 

 Die Verlagerung des Verbrauchermarktes aus der Innenstadt hingegen, führt zu 
einem deutlichen Ungleichgewicht zwischen Innenstadt und Wohngebietslagen. 
Mit dem Auszug des Lebensmittelmarktes aus der Innenstadt verliert die Innen-
stadt weiter an (Nahversorgungs)attraktivität und Zentralität. Der Verbraucher-
markt ist derzeit flächenmäßig der größte Einzelhandelsbetrieb in der Innenstadt. 
Das Sortiment des Verbrauchermarktes zählt gemäß „Grevesmühlener Sorti-
mentsliste“ zu den zentrenrelevanten Sortimenten. Das heißt derartige zentrenre-
levante Sortimente bilden für die Entwicklung und Funktionsfähigkeit der Innen-
stadt eine entscheidende Basis. Die Bedeutung der Innenstadt wurde im Rahmen 
der Erarbeitung des Einzelhandelskonzeptes entsprechend herausgearbeitet, in-
dem der innerstädtische Entwicklungsbereich als schützenswerter Zentraler Ver-
sorgungsbereich höchster Stufe herausgestellt wurde.  

Fazit:  
Die Verlagerung des Verbrauchermarktes aus dem zentralen Versorgungsbereich 
führt zu einer deutlichen Schieflage zwischen Innenstadt und Wohngebietslagen 
(keine Übereinstimmung mit 4.3.2 (3). Das im EHK errechnete Entwicklungspo-
tenzial für weitere zentrenrelevante Anbieter eröffnet keinen Spielraum für eine 
adäquate Nachnutzung (wovon im EHK (unverständlicher) auch Weise abgeraten 
wird).  

zu 4.3.2 (4) 
 Nach 4.3.2 (4) LEP 2005 sind Einzelhandelsgroßprojekte nur an integrierten 

Standorten zulässig. Sollen diese außerhalb der Innenstadt entstehen ist nach-
zuweisen, dass die Funktionsfähigkeit und Attraktivität der Innenstadt nicht ge-
fährdet wird. Allein die Gegenüberstellung der Größe und Sortimentsstruktur des 
Planvorhabens zur Innenstadt lässt erkennen, dass mit der Realisierung des ge-
planten Verbundstandortes mit 2700 m² Vfl erhebliche Funktionsbeeinträchtigun-
gen zu erwarten sind.  

 Die Innenstadt besitzt danach heute (Basis: EHK Entwurfsfassung) eine Verkaufsflä-
che im periodischen Bedarf von 1390 m² Vfl (8,8 Mio. € Umsatz). Dem gegenüber 
steht der Planungsstandort, der sich im Naheinzugsbereich der Innenstadt befin-
det, eine Verkaufsfläche in der gleichen Branchengruppe von 2700 m² mit einem 
prognostizierten Umsatz von ca. 8,5 Mio. €.  

Fazit: 

TOP 7

10 von 19 in Zusammenstellung



 
 

3

Das Planungsvorhaben verstößt gegen das Ziel 4.3.2 (4) des LEP 2005.  
 
zu 4.3.2 (6):  

Der Planungsstandort erfüllt nicht die Kriterien eines zentralen Versorgungsberei-
ches. Eine Kompatibilität zum Einzelhandelskonzept ist nicht gegeben. 
 

zu 4.3.2 (9) 
Einzelhandelsvorhaben sollen einen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der histo-
rischen Altstädte leisten. Die Planung trägt nicht dazu bei, die touristische Funkti-
on der Altstadt der Mittelzentrums aufzuwerten. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
im Auftrag 

 
 
 
Irmtraud Kunkel 
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Telefon: 
(03881)723-0 
Telefax: 
(03881)723-111 

Öffnungszeiten: 
Di. -. Do. 09:00 - 12:00 Uhr 
Di.  13:00 - 15:00 Uhr 
Do. 13:00 - 18:00 Uhr 

Bankverbindung: 
Sparkasse MNW 
Volks- und Raiffeisenbank 
Deutsche Kreditbank AG 

Kto.-Nr. / BLZ 
1000030209 (14051000) 
103004 (13061078) 
100289 (12030000) 

BIC IBAN 
NOLADE21WIS DE65 1405 1000 1000 0302 09 
GENODEF1HWI DE25 1306 1078 0000 1030 04 
BYLADEM1001 DE51 1203 0000 0000 1002 89 

** Sie finden uns im Internet unter www.grevesmuehlen.de ** 

__ 

_ 

Stadt Grevesmühlen 
Der Bürgermeister 

 
Zugleich Verwaltungsbehörde für das Amt Grevesmühlen-Land mit den Gemeinden: 

Bernstorf, Börzow, Gägelow, Mallentin, Plüschow, Roggenstorf, Rüting,  
Testorf-Steinfort, Upahl, Warnow 

      

 

 

 
Stadt  Grevesmühlen • Rathausplatz 1 • 23936 Grevesmühlen 
 
Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung  
Mecklenburg-Vorpommern 
19048 Schwerin 

Fachbereich: GB Bauamt 

Zimmer: 2.1.08 

Es schreibt Ihnen: Herr Lars Prahler 

Durchwahl: 03881 723 160 

E-Mail-Adresse: info@grevesmuehlen.de 

 l.prahler@grevesmuehlen.de 

Aktenzeichen:       

       

Datum: 16.09.2013 

 
Bebauungsplan Nr. 37 der Stadt Grevesmühlen „Einzel handel am Bahnhof“ 
unsere Planungsanzeige vom 17.07.2013, Ihr Schreibe n vom 09.08.2013 
 
Sehr geehrte Frau Kunkel, 
 
vielen Dank für das Gespräch am 12.09.2013, das ich mit meinem Bauamtsleiter zu 
Ihrer erarbeiteten Stellungnahme zu unserer vorbezeichneten Planungsanzeige in 
Ihrem Büro führen konnte. Im Ergebnis möchten wir dennoch auf Ihre uns 
vorliegende Stellungnahme aufgrund der angesprochenen grundsätzlichen 
Kritikpunkte wie folgt antworten.  
 

1. Verlagerung des Verbrauchermarktes aus der Innenstadt 
 

Der Mietvertrag zwischen der TLG und dem Betreiber des „Markant“-Einzelhandels 
im Bereich der Innenstadt läuft trotz Bemühungen unsererseits nach intensiven 
Gesprächen mit beiden Vertragsparteien unwiderruflich zum Jahresende aus. Damit 
ist die Möglichkeit für uns, mit Eigentümer und Vermieter hier eine zukunftsfähige 
Entwicklung zu gestalten, äußerst schwierig. Der Grundstückseigentümer bemüht 
sich derzeitig um eine anderweitige Vermarktung des Objektes und der bisherige 
Mieter hat aufgrund der zu geringen Ladenfläche und der nicht zeitgemäßen 
Erschließung für die Zulieferung und Kunden kein Interesse an der weiteren 
Nutzung. Konkurrenzunternehmen der Nahversorger oder Discounter sind vom 
Vermieter bereits kontaktiert worden, es steht aber außer Frage, dass eine 
Neuansiedlung eines Lebensmittelmarkts an diesem Standort mit den gegebenen 
Bedingungen sehr unrealistisch ist.  
 
Insofern erfolgt die Aufgabe dieses Lebensmittelmarktes auch ungeachtet einer 
neuen Ansiedlung im Bereich des Bahnhofs.  
 
Wir bitten also ausdrücklich nachzuvollziehen, dass die städtebaulichen Planungen 
für einen Einzelhandelsstandort am Bahnhof nicht eine aktive Verlagerung eines 
Standortes in der Innenstadt darstellt.  

TOP 7

15 von 19 in Zusammenstellung



Seite 2  

 

2. Nahversorgung der Innenstadt  
 

In der aktuellen 1. Fortschreibung unseres Einzelhandelsgutachtens wird sehr 
intensiv und fundiert darauf eingegangen, dass die Innenstadt auch nach Wegfall des 
derzeitigen Standortes „Markant“ über eine ausreichende Nahversorgung hinsichtlich 
Angebot und Entfernungen verfügt. Insofern entsteht grundsätzlich keine zusätzliche 
Problemlage für die Nahversorgung der Bewohner dieses Stadtteils. Aufgefangen 
wird der Wegfall des bisherigen „Markant“-Standortes indes durch die Erweiterung 
des Nahversorgers am Markt. Die baulichen Maßnahmen wurden vor einem Monat 
begonnen.  
 
 

3. Schädliche Auswirkungen auf den Einzelhandel in der Innenstadt 
 
Der Gutachter hat in der aktuellen 1. Fortschreibung unseres 
Einzelhandelsgutachtens sehr detailliert inhaltlich und quantitativ den Istzustand der 
Innenstadt an sich und auch die Wirkungen des neu geplanten Standortes am 
Bahnhof analysiert. Hieraus lassen sich die bestehenden Problemlagen des 
Einzelhandelsstandortes Innenstadt deutlich beschreiben: zu kleine Einheiten, 
mangelnde Sortimentsangebote, z.T. geringe Attraktivität der Ladeneinheiten und 
Beeinträchtigung durch Leerstände. Die beschriebene Situation im innerstädtischen 
Bereich wird auch von uns als akut gefährdet eingestuft. Mit konkreten Maßnahmen 
sind bereits Handlungsfelder aufgezeigt, an denen u.a. durch professionelles 
Standortmarketing aktuell gearbeitet wird.  
 
Der bisherige „Markant“-Standort wurde im Rahmen der Untersuchungen, u.a. 
gestützt auf Kundenbefragungen, dahingehend eingestuft, dass dieser Betrieb nicht 
als Magnet der Innenstadt zu betrachten ist. Dies wird gestützt auf Umsatzzahlen, 
aber insbesondere auf die Strahlkraft auf Kunden aus dem Umfeld und auf Touristen. 
Es wurde daher folgerichtig eingestuft, dass der Wegfall zugunsten einer 
nachfolgenden gewerblichen Nutzung sogar Innenstadt fördernd sein kann, da diese 
Nutzung (z.B. Ärztehaus, Drogerie, Reha-Zentrum) für die Innenstadt neue 
Kundenkreise anziehen könnte.  
 
Dass nunmehr in diesem Objekt zeitnah Leerstand entsteht, ist ohne Frage eine 
Schwächung und kritisch zu bewerten. Unter Ziffer 1 ist aber erläutert, dass dies 
ungeachtet der Entwicklung des Standortes am Bahnhof eintreten wird. Zudem 
gehen wir davon aus, dass der Eigentümer professionell die Neuvermarktung 
betreibt und spätestens mittelfristig eine Neuvermietung erfolgen wird.  
 
Die Wirkungsanalyse für den Standort am Bahnhof geht von keiner Beeinträchtigung 
des Einzelhandels in der Innenstadt aus. Vielmehr dürften einzelne Anbieter im 
zentralen Versorgungsbereich Innenstadt sogar leicht profitieren – unter Wahrung 
der Nahversorgung der Innenstadtbewohner– (siehe auch Seite 105 des 
Einzelhandelskonzeptes: die Umsatzverteilung im Kernsortiment Periodischer Bedarf 
im ZVB Innenstadt beträgt -0,1%). Grundlage hierfür ist, dass im Rahmen des 
Einzelhandelsgutachtens, in Abstimmung mit dem Vorhabenträger und erst recht im 
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Rahmen des Bauleitverfahrens Einschränkungen des zentrenrelevanten Sortiments 
(im Sinne der Tabelle, Spalte1, Seite 80 des Gutachtens) festgelegt sind bzw. 
werden.  
 
Dass in Ihrer Stellungnahme lediglich auf die Gesamtverkaufsfläche abgestellt wird 
und daraus geschlussfolgert wird, dass damit eine Schädigung des Einzelhandels 
abzuleiten wäre, lässt die erfolgte fachliche Begutachtung im Rahmen der  
1. Fortschreibung unseres Einzelhandelsgutachtens gänzlich unbeachtet. 
Weitergehende Begründungen für Ihre Ausführungen werden indes nicht aufgeführt.  
 

4. Nahversorgungskonzept der Stadt  
 
Die Neuansiedlung eines Nahversorgungszentrums im südlichen Teilbereich der 
Stadt ist seit über einem Jahrzehnt die Forderung der betroffenen Bürger und der 
Stadtvertretung. Wir hatten in der Vergangenheit mehrere Planungsansätze zur 
Lösung dieses Problems verfolgt. So ist u.a. unter Ihrer Beteiligung bis zum 
Satzungsbeschluss die Reaktivierung des Einzelhandelsstandortes „Rehnaer Straße“ 
verfolgt worden. Letztlich ist diese Entwicklung daran gescheitert, dass der Standort 
unter den Maßgaben „einen Mindestanteil der Nahversorgung und ein Höchstmaß 
zentrenrelevanter Sortimente“ einzuhalten, vom Investor und damaligen 
Mietinteressent fallen gelassen worden ist. 
 
Weitere konkrete Anfragen an Unternehmen der Branche ergaben keine weiteren 
Ansätze. Vielmehr wurde stets darauf verwiesen, dass der Nahversorgungsbereich 
nicht ausreicht, um ein realistisches Betriebskonzept aufzubauen. Zudem wurde 
stets die schlechte Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz angeführt, die die 
möglichen Standorte eines Nahversorgungszentrums unattraktiv machen.  
 
Insofern bestätigen unsere langjährigen Erfahrungen das, was der Fachgutachter in 
unserer aktuellen 1. Fortschreibung des Einzelhandelsgutachten schriftlich aufgeführt 
hat und in den Planungsgesprächen stets thematisiert wurde. Ein auf die 
Nahversorgung des südlichen Stadtteils abgestelltes Nahversorgungszentrum ist 
allein nicht tragfähig und daher unrealistisch.  
 
 
Größenordnung des Projektes  
 
Die voran stehenden Rahmenbedingungen begründen, warum der avisierte Standort 
am Bahnhof vom Investor in der angezeigten Größenordnung und als 
Verbundstandort mit dem „ALDI“-Discounter geplant wird. Die Alternative hierzu 
wäre, dass das Einzelhandelsvorhaben am Bahnhof nicht tragfähig wäre und somit 
nicht umgesetzt würde.  
 
Bereits ausgeführt wurde, dass die Wirkungsanalyse zu dem Ergebnis kommt, dass 
das geplante Nahversorgungszentrum am Bahnhof hinsichtlich der städtebaulichen 
Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt verträglich ist. Dies 
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wurde u.a. dadurch im Dialog erreicht, dass auf ein weiteres Angebotssegment des 
Drogeriebedarfs am Standort Bahnhof verzichtet wird.  
 
Dass 2.700 qm2 VKF zur Rede stehen, hat an sich keine Auswirkungen auf den 
Innenstadtstandort zur Folge. Insbesondere dann nicht, wenn wir den 
Handlungsempfehlungen der 1. Fortschreibung des Einzelhandelsgutachtens folgen 
und im Bebauungsplan eine Begrenzung des Innenstadtrelevanten Sortiments 
erreicht wird. Das Gutachten weist eine 10%ige Obergrenze der VKF hierfür aus. 
Dies wird im Durchführungs- und Erschließungsvertrag verankert werden und ist mit 
dem Vorhabenträger bereits kommuniziert.  
 
Schlussfolgernd gehen wir nach eingehender Prüfung des Projektes und in intensiver 
Auseinandersetzung mit den aktuellen fachgutachterlichen Analysen davon aus, 
dass eine alleinige Herleitung einer Schädigung der Innenstadt aus der 
Gesamtfläche der Verkaufsfläche am Bahnhof nicht abgeleitet werden kann.  
 
Wir bitten aufgrund der dargelegten Argumente um erneute Prüfung Ihrer 
Feststellungen, um die Vereinbarkeit unseres Einzelhandelsvorhabens mit den 
landesplanerischen Zielen zu erreichen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Jürgen Ditz 
Bürgermeister  
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